
 
 
Der Ausschussvorsitzender der 
Stadt Lorch/Rhein 
  02.10.2017 

 

 
 

B E K A N N T M A C H U N G 

 
 

Am Mittwoch, dem 18.10.2017, um 19:30 Uhr, 

 
findet die 6. Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses 
 
im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Lorch, Markt 5, 65391 Lorch/Rhein statt. 
 

Tagesordnung 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Genehmigung der Niederschrift vom 24.08.2017  
 

2. Forstwirtschaftspläne 2018 (VL-55/2017) 
 

3. Richtlinien für Ehrungen bei Jubiläen, Anerkennung besonderer 
Leistungen und Sterbefällen 

(VL-64/2017) 

 

4. Vergabe der Grundinstandsetzung Ponton und Landebrücke - An-
legestelle Rhein-km 540,775 rechtes Ufer / Stadt Lorch am Rhein. 

(VL-67/2017) 

 

5. Informationen  
 

5.1 Vorschlag Sitzungen Stadtverordnetenversammlungen 2018 (MI-21/2017) 
 

6. Anfragen  
 

 
nicht-öffentliche Sitzung 
 

1. Vorkaufsverzichtserklärung auf Grundstückskaufvertrag über das 
unbebaute Grundstück Ligugé-Straße 9,10 in der Gemarkung 
Lorch, Flur 82, Flurstück 314/3 

(VL-63/2017) 

 

2. Informationen des Bauamtes August/September 2017 (MI-20/2017) 
 

 
 
 
 
 

 
Michael Holdinghausen 
Ausschussvorsitzender 



 Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-55/2017 

Fachbereich  

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 
29.08.2017 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Lorch 11.09.2017 beschließend 

Ausschuss für Soziales,Tourismus, Welterbe, 
Wirtschaftsförderung und Bauen 

17.10.2017 vorberatend 

Haupt - und Finanzausschuss 18.10.2017 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch 25.10.2017 beschließend 
 

Betreff: 

Forstwirtschaftspläne 2018 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen zu beschließen/Die 
Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Forstwirtschaftspläne 2018 gemäß § 34 Hessisches 
Forstgesetz anzuerkennen. Nach Verabschiedung der Forstwirtschaftspläne durch die 
Stadtverordnetenversammlung sind die Haushaltsansätze gemäß Voranschlag in dem zu 
erstellenden Haushaltsplan für das Jahr 2018/2019 zu übernehmen. 
 

Der Teilergebnishaushalt 2018 schließt voraussichtlich mit einem kalkulatorischen Überschuss von 
105.235,-- € ab. Im Investitionsplan sind keine Einzahlungen und Auszahlungen vorgesehen. Die 
Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden jeweils für 
sich für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
 

Sachdarstellung: 

Als Anlage erhalten Sie den Abdruck des Voranschlages über die Einnahmen und Ausgaben der 
Wirtschaftspläne zum Teilergebnishaushalt 1355502 – Forstwirtschaftliche Unternehmen – des 
Haushaltsjahres 2018. Weiterhin ist die Stellungnahme des Hessischen Forstamtes vom 
03.08.2017 in Kopie beigefügt. 
Der komplette Wirtschaftsplan ging allen Mandatsträgern mit Mailadresse vorab als PDF-Datei zu. 
Das Ergebnis für das Jahr 2018 wurde vom Forstamtsleiter Herrn Dombrowsky mit 105.235,-- € 
geplant. Das Forstwirtschaftsjahr 2016 schloss mit einem Überschuss von 120.110,00 € ab. 
 
 

Anlage(n): 
1. KM_C754e-20170807160150  
2. KM_C754e-20170808110819  
 
 
 
Jürgen Helbing 
Bürgermeister 







































Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
VL-64/2017 

Fachbereich  

Federführendes Amt Hauptamt 

 

Datum 
19.09.2017 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Lorch 25.09.2017 beschließend 
Ortsbeirat Lorch 16.10.2017  
Ausschuss für Soziales,Tourismus, Welterbe, 
Wirtschaftsförderung und Bauen 17.10.2017 vorberatend 

Haupt - und Finanzausschuss 18.10.2017 vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch 25.10.2017 beschließend 
 
Betreff: 
Richtlinien für Ehrungen bei Jubiläen, Anerkennung besonderer Leistungen und 
Sterbefällen 
 
Beschlussvorschlag: 
Die beigefügte Richtlinie für Ehrungen bei Jubiläen, Anerkennung besonderer Leistungen und 
Sterbefällen wird beschlossen.  Alternativ:  – mit folgenden Änderungen  beschlossen:.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
500,00 Euro jährlich für den neu aufgenommenen Ehrenamtspreis 
 
Sachdarstellung: 
Die Fraktionen von SPD und FWG hatten mit Antrag vom 31.03.2017 einen Ehrenamtspreis der 
beantragt. Gemäß Beschluss des HFA vom 21. Juni 2017 sollte der Beschlussinhalt des Antrages 
von SPD und FWG neuer § 6 in den bereits bestehenden Richtlinien werden. Alt § 6 sollte dann § 
7 werden. Die Verwaltung wurde gebeten, die Richtlinien entsprechend zu überarbeiten. 
 
Der Inhalt des Antrages wurde nun in den beigefügten Entwurf der Richtlinie eingearbeitet. Die 
Änderungen / Ergänzungen sind in rot eingefügt.   
 
Anlage(n): 
1. Entwurf Richtlinien für Ehrungen bei Jubiläen Anerkennung besonderer Leistungen und 

Sterbefällen 
 
 
 
gez. Ivo Reßler  
Bürgermeister 



R I C H T L I N I E N 
für Ehrungen bei Jubiläen, Anerkennung 
besonderer Leistungen und Sterbefällen 
 

§ 1 
Ehe- und Altersjubiläen 

 

a) Ehe- und Altersjubilare erhalten eine Glückwunschkarte des 
Magistrates und einen Blumenstrauß oder ein Weinpräsent. 

 

b) Für Ehejubiläen gelten folgende Anlässe: 

 Goldene Hochzeit (50 Jahre) 
 Diamantene Hochzeit (60 Jahre) 
 Eiserne Hochzeit (65 Jahre) 
 Kupferne Hochzeit (70 Jahre) 

 

c) Für Altersjubiläen gilt die Vollendung des 90., 95. und 100. 
Lebensjahres und ab dem 100. Lebensjahr jedes weiteren 
Lebensjahres. 

 

§ 2 
Jubiläen ehrenamtlich Tätiger für die Stadt Lorch 

(Mitglieder des Magistrates, der Stadtverordnetenversammlung, 
der Ortsbeiräte, des Kinder- und Jugendbeirates, 

Stadtbrandinspektor, stellvertretender Stadtbrandinspektor, 
Wehrführer, stellvertretender Wehrführer u. ä. 

 
Personen, die als Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, eines 
Ortsbeirates, des Kinder- und Jugendbeirates, Ehrenbeamtinnen oder 
Ehrenbeamte, hauptamtliche Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamte 
insgesamt mindestens 20 Jahre ein Mandat oder Amt in der Stadt Lorch 
ausgeübt haben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten: 
 

 Vorsitzende oder Vorsitzender der Stadtverordnetenversamm-
lung 
=  Ehrenvorsitzende oder Ehrenvorsitzender der Stadtverordneten-
 versammlung 
 

 Stadtverordnete oder Stadtverordneter 
=  Ehrenstadtverordnete oder Ehrenstadtverordneter 
 

 Bürgermeisterin oder Bürgermeister 
=  Ehrenbürgermeisterin oder Ehrenbürgermeister 
 

 Stadträtin oder Stadtrat 
=  Ehrenstadträtin oder Ehrenstadtrat 
 

 Ortsvorsteherin oder Ortsvorsteher 
=  Ehrenortsvorsteherin oder Ehrenortsvorsteher 
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 Vorsitzende oder Vorsitzender des Kinder- und Jugendbeirates 
= Ehrenvorsitzende oder Ehrenvorsitzender des Kinder- und 
Jugendbeirates 

 

 Mitglied des Kinder- und Jugendbeirates 
= Ehrenmitglied des Kinder- und Jugendbeirates 

 

 Mitglied des Ortsbeirates 
=  Ehrenmitglied des Ortsbeirates 
 

 Sonstige Ehrenbeamtinnen oder Ehrenbeamte 
=  eine die ehrenamtliche Tätigkeit kennzeichnende Amtsbezeich-
 nung mit dem Zusatz „Ehren-„ 

 

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwiegend aus-
geübten Funktion richten. 
 

§ 3 
Ehrengabe für Mandatsträger, Bürgerinnen und Bürger 

der Stadt Lorch, außergewöhnliche Leistungen 
 
(1) Personen, die als Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, des 

Magistrates mindestens 12 Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt 
haben, können eine Ehrung erhalten. 

 
(2) Bürgerinnen und Bürger, die sich auf künstlerischem, kulturellem, 

wirtschaftlichem, wissenschaftlichem, sozialem, sportlichem, 
gemeinnützigem oder sonstigem Gebiet um die Stadt Lorch verdient 
gemacht haben, können ebenfalls eine entsprechende Ehrung 
erhalten. 

 
(3) Geehrt werden können ferner Personen, die nicht Bürgerinnen und 

Bürger der Stadt Lorch sind, sich aber um die Stadt verdient 
gemacht haben und ihr in besonderer Weise verbunden sind. 

 
(4) Die Stadt würdigt außerdem besondere Leistungen innerhalb des 

Lorcher Vereinslebens. In besonderen Fällen können auch außer-
gewöhnliche Leistungen Lorcher Bürgerinnen und Bürger in einem 
auswärtigen Verein gewürdigt werden. 

 
(5) Die Ehrung vorgenannter Personen erfolgt durch die Überreichung 

einer Urkunde mit einer Ehrengabe in einem würdigen Rahmen. In 
der Urkunde werden die Gründe der Ehrung kurz dargestellt. 

 Zur Ehrung vorgenannter Personen sollte jährliche eine Veran-
staltung durchgeführt werden. 

 
(6) Die Stadtverordnetenversammlung beschließt mit einfacher 

Stimmenmehrheit die Ehrung oben genannter Personen. 
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§ 4 

Verdienstmedaille zur Anerkennung besonderer Leistungen 
auf kulturellem Gebiet 

 
Zur Anerkennung besonderer Leistungen auf kulturellem Gebiet stiftet 
die Stadt Lorch die „Verdienstmedaille der Stadt Lorch“ und setzt für 
deren Verleihung folgende Richtlinien fest: 
 
(1) Die Verdienstmedaille heißt „Verdienstmedaille (Jahrgang) der Stadt 

Lorch“, sie wird in der Regel jährlich nur einmal für eine 
hervorragende Leistung auf kulturellem Gebiet verliehen. Diese 
kulturelle Leistung muss einen Bezug zu Lorch haben und das 
kulturelle Ansehen Lorchs fördern. 
In Sonderfällen können im gleichen Jahr zwei oder mehrere Ver-
leihungen erfolgen, wenn aufgrund entsprechender Leistungen die 
Notwendigkeit für diese Ausnahme gegeben ist. Es kann auch in 
einem Jahr die Verleihung ausgesetzt werden. 

 
(2) Die Verdienstmedaille der Stadt Lorch besteht aus einer Medaille 

und einer Urkunde sowie Anstecknadeln. Anstecknadeln erhalten 
die einzelnen Mitglieder einer Gruppe (Verein, Ensemble, Arbeitsge-
meinschaft), welcher die Verdienstmedaille zuerkannt wurde. 

 
(3) Die Verdienstmedaille wird an Einzelpersonen wie auch an Gruppen 

verliehen, die als Gemeinschaft die kulturelle Leistung erbracht 
haben. Die Empfänger sollen möglichst Lorcher Bürger sein. Jeder 
Empfänger erhält die Verdienstmedaille nur einmal. Ausnahmen sind 
jedoch zulässig. Ein Rechtsanspruch auf die Verleihung besteht 
nicht. 

 
(4) Die Verleihung der Verdienstmedaille erfolgt auf Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung durch den Bürgermeister. 
Vorschlagsberechtigt ist ein Gremium, welches aus den Mitgliedern 
des für kulturelle Fragen zuständigen Ausschusses der 
Stadtverordnetenversammlung (Ausschuss STWWB) und den 
Mitgliedern des Magistrates besteht. Dieses Gremium kann zur 
Entscheidungshilfe sachkundige Personen anhören und 
gegebenenfalls Anregungen aus der Bevölkerung aufgreifen. 
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§ 5 

Verdienstmedaille zur Anerkennung hervorragender 
sportlicher Leistungen 

 
Zur Anerkennung hervorragender sportlicher Leistungen stiftet die Stadt 
Lorch eine Verdienstmedaille und setzt für deren Verleihung folgende 
Richtlinien fest: 
 
Die Verdienstmedaille wird alljährlich verliehen. 
 
(1) Die Verdienstmedaille der Stadt Lorch kann in Gold, Silber und 

Bronze verliehen werden. 
 
(2) Nachstehender Personenkreis kann durch die Verleihung der 

Verdienstmedaille geehrt und ausgezeichnet werden: 
 

1.  Kreis-, Bezirks- oder Gaumeister, Hessenmeister, Süddeutsche 
Meister, Deutsche Meister, Europameister, Weltmeister und 
 Olympiasieger. 

 
2.  Teilnehmer/innen an den unter Nr. 1 aufgeführten Meister-

schaften bzw. Sportveranstaltungen 
  - bei Kreismeisterschaften für den 1. Platz, 
  - bei Bezirks- oder Gaumeisterschaften bis zum 2. Platz, 
  - bei Hessenmeisterschaften bis zum 5. Platz, 
  - bei Süddeutschen oder Deutschen Meisterschaften bis 
   zum 15. Platz, 
  - bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und  
   Olympischen Spielen alle Teilnehmer. 
 
3.  Mitglieder, die sich in außergewöhnlicher Weise um Lorcher 

Sportvereine verdient gemacht haben. 
 
4.  Auf Antrag eines Vereins können auch Personen oder Mann-

schaften geehrt werden, die bei besonderen Wettkämpfen  oder 
Veranstaltungen (z.B. Deutsches Turnfest, offene Wettkämpfe, 
Stadtmarathons etc.) in ihrer Leistungsklasse besondere sport-
liche Erfolge erzielt haben. 

 
(3) 1.  Sportlerinnen und Sportler bzw. Sportmannschaften, die andere 

  als unter Artikel 2, Nr. 1 aufgeführten sportlichen Erfolge  
  errungen haben, können in einer besonderen Form geehrt  
  werden. 

 
2.  Darüber wird im Einzelfall entschieden. 
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(4) 1.  Jeder Lorcher Sportverein kann je Sportart, die in einem  
   eigenen Fachverband im Hess. Landessportbund vertreten ist, 
   Vorschläge für die Verleihung der Verdienstmedaille einreichen. 
   Auch die Mitglieder der Gremien der Stadt Lorch haben ein  
   Vorschlagsrecht. 
 

2.  Die zu ehrenden Sportlerinnen und Sportler müssen entweder 
  Einwohner der Stadt Lorch sein oder für einen Lorcher  
  Sportverein starten. 
 
3.  Die Vorschläge sind schriftlich beim Bürgermeister einzureichen 
  und sollen Namen, Alter, sportliche Leistungen, Leistungs-  
  klassen sowie frühere Ehrungen enthalten. Dabei soll ein  
  Vorschlag der erwarteten Ehrung unterbreitet werden. 
 

(5) 1.  Die Verleihung der Verdienstmedaille an Einzelsportlerinnen 
   und Einzelsportler erfolgt durch den Bürgermeister.   
   Über die Verleihung wird eine Urkunde ausgestellt. 
 

2.  Mannschaften, die in ihrer Spiel- oder Wettkampfklasse eine 
Meisterschaft errungen haben, erhalten Urkunde und Ehren-
nadel. Den Mannschaftsmitgliedern und Trainern wird die Nadel 
und Ehrenurkunde verliehen; der Verein erhält eine Medaille. 

 
3.  Jugendliche unter 12 Jahren wird bei entsprechender sportlicher 

Leistung eine Ehrenurkunde und die Sportlerehrennadel ver-
liehen. Jugendliche über 12 Jahren erhalten Medaillen. 

 
4.  Sportlerinnen und Sportler können in jedem Jahr nur eine 

Medaille erhalten. Dem gleichen oder der gleichen Sportler(in) 
wird die Medaille einer Stufe höchstens dreimal verliehen. Für 
besondere und herausragende Leistungen kann ein(e) 
Sportler(in) zum(r) „Sportler(in) des Jahres“ ernannt werden. 
Über die Ernennung wird eine Urkunde ausgestellt. 

 

5.  Der Ausschuss STWWB sowie je ein Vertreter aller Lorcher 
Sportvereine bilden einen Auswahlausschuss. Dieser 
entscheidet in offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit, an 
welche Sportlerinnen und Sportler bzw. Sportlermannschaften 
die Sportmedaille in Gold, Silber oder Bronze verliehen wird. Er 
entscheidet auch über eine Ernennung zum(r) „Sportler(in) des 
Jahres“. 

 

(6) Die Einladungen zur Sportlerehrung werden den Vereinsvorständen 
mit der Bitte um umgehende Weiterleitung an die zu ehrenden 
Sportlerinnen und Sportler zugesandt. 
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§ 6 
Verleihung eines Ehrenamtspreises 

 
1. Grund der Auszeichnung 
 
(1) Der Ehrenamtspreis wird für besonderes Engagement  innerhalb und 
außerhalb von Vereinen in folgenden Bereichen verliehen: 
- Sozialdienste wie Altenpflege, Behindertenarbeit, Unterstützung von 
Senioren 
- Familienhilfe und Hilfe für Bedürftige 
- Kultur- und Brauchtumspflege 
- Jugendarbeit außerhalb von Vereinen und Gruppen 
- Katastrophenhilfe, Menschenrechtsinitiativen, Selbsthilfemaßnahmen in 
Entwicklungsländern 
 
(2) Mit dem Ehrenamtspreis soll eine besonders herausragende 
Unterstützung bzw. sollen beispielhafte Aktivitäten bei Einzelprojekten 
gewürdigt werden. Es werden nur Personen berücksichtigt, die ihre 
Tätigkeit in der Freizeit ausüben und nicht in irgendeiner Form entlohnt 
werden. Die jeweilige Tätigkeit muss dauerhaft – wobei unterschiedliche 
Zeitrahmen für die einzelnen Projekte gelten können – und von Gewicht 
ausgeübt worden sein und sollte zum Zeitpunkt der Auszeichnung noch 
ausgeübt werden. 
 
2. Vorgaben für die Verleihung des Ehrenamtspreises 
 
(1) Die Auszeichnung kann pro Person grundsätzlich nur einmal 
verliehen werden. Ist die/der zu Ehrende bei dieser Auszeichnung noch 
keine 30 Jahre alt, so kann sie/er später für ein anderes Engagement ein 
weiteres Mail gewürdigt werden. 
 
(2) Mit der Auszeichnung sollen vorrangig Personen geehrt werden, die 
für das gleiche Ehrenamt noch keine Ehrung durch den Rheingau-
Taunus-Kreis, das Land Hessen oder die Bundesrepublik Deutschland 
erhalten haben. 
 
(3) Die Verwaltung fordert einmal jährlich zu Jahresbeginn über die 
Presseorgane und auf ihrer Internetseite die Bürgerinnen und Bürger 
auf, auf vorbereiteten Karten, die im Internet heruntergeladen werden 
können oder beim Bürgerbüro erhältlich sind, Vorschläge für zu ehrende 
Personen zu machen. 
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(4) Diese Vorschläge müssen von mindestens 3 Personen, zwischen 
denen keine engen verwandtschaftlichen Beziehungen zueinander und 
zur Ehrenden/zum Ehrenden bestehen dürfen, mit ausführlicher 
schriftlicher Begründung beim Stadtverordnetenvorsteher der Stadt 
Lorch bis zum 31.05. eines Jahres eingereicht werden. Die 
Einreichungsfrist ist eine Ausschlussfrist. 
 
3. Bewertung der eingereichten Vorschläge 
 
(1) Die Verwaltung erstellt eine Liste aller eingereichten Vorschläge mit 
kurzer Begründung des Vorschlages und der Anzahl der Nennungen. 
 
(2) Es wird eine Ehrenamtsbewertungsgruppe gebildet, die aus 
folgenden beschließenden Mitgliedern besteht: 
- Stadtverordnetenvorsteher/in 
- Bürgermeister/in oder ein Vertreter/in des Magistrats 
- den Vorsitzenden aller in der Versammlung vertretenen Fraktionen 
bzw. den jeweiligen Stellvertretern 
- die/der Vorsitzende des Jugendparlamentes 
 
An den Sitzungen nehmen außerdem beratend teil: 

- die/der Amtleiter/in des Hauptamtes 
- die/der Sachbearbeiter/in für Jugend- und Soziales 
- die/der Sachbearbeiter/in für Kultur 

 
(3) Die Ehrenamtsbewertungsgruppe sichtet die Vorschläge und 
beschließt mehrheitlich die/den zu Ehrenden. 
 
4. Verleihung des Ehrenamtspreises 
 
(1) Der/dem zu Ehrenden wird eine Ehrennadel der Stadt Lorch und eine 
Urkunde – unterzeichnet vom Bürgermeister/in und 
Stadtverordnetenvorsteher/in – überreicht. 
Er ist mit einer Zuwendung von 500,00 Euro verbunden. 
Die Auszeichnung wird am internationalen Tag des Ehrenamtes (5. 
Dezember) durch die/den Stadtverordnetenvorsteher/in verliehen 
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§ 7 
Nachrufe und Kranzspenden 

 
A) Einen Nachruf (Format ca. 12,5 x 10,0 cm) in den amtlichen 

Bekanntmachungskästen der Stadt Lorch erhalten 
 

 Bürgerinnen und Bürger, denen der Ehrenbrief des Landes 
Hessen durch Verdienste für die Stadt Lorch oder der 
Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen 
wurde. 

 
B) Einen Nachruf (Format ca. 12,5 x 10,0 cm) in den amtlichen 

Bekanntmachungskästen der Stadt Lorch und im Rheingau-Echo 
erhalten: 

 
a) ehemals ehrenamtlich für die Stadt Lorch Tätige (Mitglieder des 

Magistrates, der Stadtverordnetenversammlung, der Aus-
schüsse, der Ortsbeiräte und des Kinder- und Jugendbeirates, 
der Freiwilligen Feuerwehren u. a., wenn diese in der Addition 
insgesamt mindestens 12 Jahre Mitglied in einem oder 
mehreren der vorstehenden Gremien waren und ohne eigenes 
Verschulden ausgeschieden sind. 

 
b) ehemalige Bedienstete der Stadt Lorch, wenn diese mindestens 

12 Jahre beschäftigt waren und ohne eigenes Verschulden 
ausgeschieden sind. 

 
C) Einen Nachruf (Format ca. 12,5 x 10,0 cm) in den amtlichen 

Bekanntmachungskästen der Stadt Lorch und im Rheingau-Echo 
sowie eine Grabrede und eine Kranzspende erhalten: 

 
a) Bürgerinnen und Bürger, denen das Ehrenbürgerrecht oder 

eine Ehrenbezeichnung durch die Stadt Lorch verliehen wurde. 
 

b) ehrenamtlich für die Stadt Lorch Tätige (Mitglieder des 
Magistrates, der Stadtverordnetenversammlung, der Aus-
schüsse, der Ortsbeiräte und des Kinder- und Jugendbeirates), 
wenn diese zum Zeitpunkt des Todesfalles einem der vor-
stehend genannten Gremien angehörten. (Kranz im Wert von 
100,00 € - Farbe der Schleife weiß/rot, Text: STADT LORCH / 
Der Magistrat / Die Stadtverordneten / Der Ortsbeirat / Die 
Kolleginnen und Kollegen.) 
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c) Bedienstete und ehemalige Bedienstete der Stadt Lorch, wenn 

diese mindestens 18 Jahre beschäftigt waren. (Kranz im Wert 
von 100,00 € - Farbe der Schleife weiß/rot, Text: STADT 
LORCH / Der Magistrat / Der Personalrat / Die Kolleginnen und 
Kollegen.) 

 
 
 
Lorch/Rhein, den       2017 DER MAGISTRAT DER 
 STADT LORCH/RHEIN 
 
 
 - Jürgen Helbing - 
 B ü r g e r m e i s t e r 



 Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-67/2017 

Fachbereich  

Federführendes Amt Bauamt 

Datum 
25.09.2017 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Ortsbeirat Lorch 16.10.2017 vorberatend 

Ausschuss für Soziales,Tourismus, Welterbe, 
Wirtschaftsförderung und Bauen 

17.10.2017 vorberatend 

Haupt - und Finanzausschuss 18.10.2017 vorberatend 

Magistrat der Stadt Lorch 23.10.2017 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch 25.10.2017 beschließend 

 
Betreff: 

Vergabe der Grundinstandsetzung Ponton und Landebrücke - Anlegestelle Rhein-km 
540,775 rechtes Ufer / Stadt Lorch am Rhein. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch beschließt, der Fa. SBS aus Andernach den 
Auftrag für die Grundinstandsetzung der Landebrücke und des Pontons unter Berücksichtigung 
des Nebenangebotes zu erteilen. Die Leistungen werden für 292.740,-- € (brutto) vergeben. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die Mittel stehen bei „I135520106 Schiffsanleger grdl. Erneuerung“ zur Verfügung. 
 
Sachdarstellung: 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch hat in ihrer Sitzung am 09.05.2017 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 
Grundsätzlich sollte eine Sanierung des Pontons als auch der Landebrücke vollumfänglich 
durchgeführt werden (keine vereinfachte Art des Korrosionsschutzes). Hierfür soll in 2018 der 
notwendige Betrag im Haushalt vorgesehen werden (unter Berücksichtigung möglicher 
Förderanträge). Zudem soll die Verwaltung mögliche Fördermöglichkeiten prüfen und diese nach 
Möglichkeit ausschöpfen. 
 
Im Vorfeld sind jedoch folgende Sachverhalte zu überprüfen bzw. den Stadtverordneten als 
Entscheidungshilfe zur Verfügung zu stellen: 
 
1. Es soll ein Termin mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt und einem Vertreter der 
Denkmalschutzbehörde über eine mögliche Rheinvertiefung, die Auswirkungen von 
Klimaveränderungen auf die Wasserstände des Rheins und eine mögliche Verlängerung des 
Anlegers unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes geben. Die Ergebnisse der Treffen sollen 
in den Ausschüssen beraten werden. 
 
2. Darlegung über die Entwicklung der verkauften Tickets bzw. der Ein- und Ausstiegszahlen in 
den vergangenen Jahren. 
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3. Die Gurtreparatur ist nach Anstieg des Wasserstandes durchzuführen und der Anleger bis zur 
Sanierung in Betrieb zu nehmen. Die Kosten betragen ca. 11.000,00 € (brutto) – davon sind ca. 
4.500,00 € im Angebot enthalten, die dann bei den Sanierungskosten entfallen. 
 
In der Sitzung am 31.08.2017 wurden die Fragen mit einer Mitteilungsvorlage wie folgt 
beantwortet: 
 
1. Die notwendigen Mittel für eine vollumfängliche Sanierung sind in den Haushaltsentwurf 2018 
eingestellt. Eine zusätzliche Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung ist nicht möglich, da durch 
die erfolgte Ausschreibung bereits mit dem Vorhaben begonnen wurde. Dies ist grundsätzlich ein 
Ausschlusskriterium für eine Förderung. Das Landesamt für Denkmalpflege hat – abhängig von 
den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln – einen Zuschuss in Höhe von 5.000,- € in 
Aussicht gestellt. 
 
2. Eine Rücksprache mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt hat ergeben, dass eine Rheinvertiefung 
nicht geplant ist. Zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserstände des Rheins kann 
keine Aussage getroffen werden. Eine Verlängerung des Anlegers wird von Seiten des 
Landesamtes für Denkmalpflege abgelehnt. 
 
3. Die Ein- und Ausstiegszahlen sind als Anlage beigefügt. Ergänzend hierzu noch die Einnahmen 
durch andere Schifffahrtsunternehmen an dem Schiffsanleger: Bingen-Rüdesheimer 125,00 Euro, 
Rößler-Linie 95,00 Euro, Van de Lücht 95,00 Euro - Gesamt: 315,00 Euro/Jahr 
 
4. Der Auftrag für die Sanierung des Untergurtes wurde beauftragt, kann aber erst bei gestiegenen 
Wasserständen ausgeführt werden. 
 
Zu Punkt drei wurde in der Sitzung noch nachgefragt, wie viele Fahrkarten verkauft werden. Hierzu 
wurden von der KD keine Angaben mitgeteilt. 
 
Zu Punkt vier ist anzumerken, dass die Gurtreparatur mittlerweile durchgeführt wurde. 
 
Es ist beschlossen, den Schiffsanleger vollumfänglich zu sanieren. Um die Komplettsanierung 
finanzieren zu können, hat die Stadt Lorch einen Antrag auf Förderung durch LEADER-Mittel 
(Regionalentwicklung) gestellt. Die bewilligte Zuwendung beträgt 116.225,00 €. 
Nach der durchgeführten Ausschreibung betragen die Baukosten 292.740,00 € (brutto). Hierbei 
wurde ein Nebenangebot der Fa. SBS aus Andernach berücksichtigt. Hinzu kommen 
Honorarkosten in Höhe von ca. 20.000,00 €. Die Gesamtkosten betragen somit 312.740,00 €. Dies 
entspricht einer aktuellen Unterdeckung von 196.515,- €, die in den Haushaltsentwurf 2018 
eingestellt wurden. 
 
Bei der Fa. SBS aus Andernach wurde angefragt, ob die Arbeiten noch zu den angebotenen 
Preisen vom 29.11.2016 ausgeführt werden. Dies wurde bestätigt. 
 
 
 
 
 
Jürgen Helbing 
Bürgermeister 



 Mitteilungsvorlage 

- öffentlich - 

MI-21/2017 

Fachbereich  

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 

28.09.2017 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Ausschuss für Soziales,Tourismus, Welterbe, 
Wirtschaftsförderung und Bauen 

17.10.2017 zur Kenntnis 

Haupt - und Finanzausschuss 18.10.2017 zur Kenntnis 

Magistrat der Stadt Lorch 23.10.2017 zur Kenntnis 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch 25.10.2017 beschließend 

 
Betreff: 

Vorschlag Sitzungen Stadtverordnetenversammlungen 2018 
 
Mitteilung / Information: 

Vonseiten des Hauptamtes wurden in Absprache mit dem Stadtverordnetenvorsteher für das Jahr 
2018 die Sitzungstermine festgelegt. 
Die Einbringung des Haushaltes ist in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 
13.12.2017 vorgesehen. 
Die Verabschiedung des Haushaltes  ist für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 
24.01.2018 vorgesehen, Sitzungsbeginn bereits um 18.00 Uhr. 
Die entsprechende HFA-Sitzung könnte dann am 17.01.2018 mit einem früheren Sitzungsbeginn 
stattfinden, evtl. auch vormittags. 
 
Die ansonsten festgelegten Sitzungstermine für die Stadtverordnetenversammlungen im Jahr 2018 
entnehmen Sie dem beigefügten Sitzungskalender. 
 
Anlage(n): 
1. 2018-Kalender  Gremien STADT Sitzungstermine  
 
 
 
 
 
 
Jürgen Helbing 
Bürgermeister 



Sitzungskalender  2018

März April Juni Juli August
01 Mo Neujahr 01 Do 01 Do 01 So 01 Di 01. Mai 01 Fr 01 So 01 Mi 01 Sa 01 Mo 01 Do 01 Sa WM Lo

02 Di 02 Fr 02 Fr 02 Mo Ostern 02 Mi 02 Sa 02 Mo 02 Do 02 So 02 Di 02 Fr 02 So

03 Mi 03 Sa 03 Sa 03 Di 03 Do 03 So 03 Di 03 Fr 03 Mo MAG 03 Mi D.Einheit 03 Sa 03 Mo

04 Do 04 So 04 So 04 Mi 04 Fr 04 Mo 04 Mi 04 Sa 04 Di 04 Do 04 So 04 Di

05 Fr 05 Mo MAG 05 Mo MAG 05 Do 05 Sa 05 Di StVV 05 Do 05 So 05 Mi 05 Fr 05 Mo 05 Mi

06 Sa 06 Di 06 Di 06 Fr 06 So 06 Mi 06 Fr 06 Mo MAG 06 Do 06 Sa 06 Di 06 Do

07 So 07 Mi 07 Mi 07 Sa 07 Mo 07 Do 07 Sa 07 Di 07 Fr 07 So 07 Mi 07 Fr

08 Mo 08 Do Altweiber 08 Do 08 So 08 Di 08 Fr 08 So 08 Mi 08 Sa 08 Mo 08 Do 08 Sa

09 Mo 09 Fr 09 Fr 09 Mo 09 Mi 09 Sa 09 Mo MAG 09 Do 09 So 09 Di 09 Fr 09 So

10 Di 10 Sa 10 Sa 10 Di 10 Do Himmelf. 10 So 10 Di 10 Fr 10 Mo 10 Mi 10 Sa 10 Mo MAG 

11 Mi 11 So 11 So 11 Mi 11 Fr 11 Mo MAG 11 Mi 11 Sa 11 Di 11 Do 11 So 11 Di

12 Do 12 Mo Ro-Mo 12 Mo 12 Do 12 Sa 12 Di 12 Do 12 So 12 Mi 12 Fr 12 Mo MAG 12 Mi StVV

13 Fr 13 Di 13 Di 13 Fr 13 So 13 Mi 13 Fr 13 Mo 13 Do 13 Sa 13 Di 13 Do

14 Sa 14 Mi 14 Mi 14 Sa 14 Mo MAG 14 Do 14 Sa Hilchenfest 14 Di 14 Fr 14 So 14 Mi 14 Fr

15 Mo 15 Do 15 Do 15 So 15 Di 15 Fr 15 So Hilchenfest 15 Mi 15 Sa 15 Mo MAG 15 Do 15 Sa

16 Di STWWB 16 Fr 16 Fr 16 Mo MAG 16 Mi 16 Sa 16 Mo 16 Do 16 So 16 Di 16 Fr 16 So

17 Mi HFA 17 Sa 17 Sa 17 Di 17 Do 17 So 17 Di 17 Fr 17 Mo MAG 17 Mi 17 Sa 17 Mo

18 Do 18 So 18 So 18 Mi 18 Fr 18 Mo 18 Mi 18 Sa 18 Di 18 Do 18 So 18 Di

19 Fr 19 Mo MAG 19 Mo MAG 19 Do 19 Sa 19 Di 19 Do 19 So 19 Mi 19 Fr 19 Mo 19 Mi

20 Sa 20 Di 20 Di 20 Fr 20 So 20 Mi 20 Fr 20 Mo MAG 20 Do 20 Sa 20 Di 20 Do

21 So 21 Mi 21 Mi 21 Sa 21 Mo Pfingsten 21 Do 21 Sa 21 Di 21 Fr 21 So 21 Mi 21 Fr

22 Mo MAG 22 Do 22 Do StVV 22 So 22 Di 22 Fr 22 So 22 Mi 22 Sa 22 Mo 22 Do 22 Sa

23 Di 23 Fr 23 Fr 23 Mo 23 Mi 23 Sa 23 Mo 23 Do StVV 23 So L-Wahlen 23 Di StVV 23 Fr 23 So

24 Mi StVV 24 Sa 24 Sa 24 Di 24 Do 24 So TalToTal 24 Di 24 Fr 24 Mo 24 Mi 24 Sa 24 Mo Heiligabend

25 Do 25 So 25 So 25 Mi 25 Fr 25 Mo MAG 25 Mi 25 Sa 25 Di 25 Do 25 So 25 Di Weihnachten

26 Fr 26 Mo 26 Mo 26 Do 26 Sa 26 Di 26 Do 26 So 26 Mi 26 Fr 26 Mo MAG 26 Mi Weihnachten

27 Sa 27 Di 27 Di 27 Fr 27 So 27 Mi 27 Fr 27 Mo 27 Do 27 Sa 27 Di 27 Do

28 So 28 Mi 28 Mi 28 Sa 28 Mo MAG 28 Do 28 Sa 28 Di 28 Fr 28 So 28 Mi 28 Fr

29 Mo 29 Do 29 So 29 Di 29 Fr 29 So 29 Mi 29 Sa 29 Mo MAG 29 Do 29 Sa

30 Di  30 Fr Karfreitg 30 Mo MAG 30 Mi 30 Sa 30 Mo 30 Do 30 So 30 Di 30 Fr 30 So

31 Mi 31 Sa 31 Do Fronl.nam 31 Di 31 Fr 31 Mi 31 Mo Silvester

StVV Stadtverordnetenversammlung L / LH / E / R Kappen-Sitzungen   Kerb Lorchhausen

STWWB SozialesTourismusWelterbeWirtschaftsförderungBauen Hilchenfest   Kerb Wollmerschied

HFA Haupt- und Finanzausschuss 24.06.2018 TalTotal   Kerb Espenschied

MAG Magistrat Ostern Lorcher Kulturtage   Kerb Ransel

OB Ortsbeirat Lorch, RB, LH, R, E, W Sommer 01.12.2018 WeihnachtsMärkte   Kerb Lorch

Herbst

Weihnachten

27.09.2017/St.Stadt Lorch/Rhein

Wochenende/Feiertage

FERIEN 2018 :

     22.12.-    HV H-Verabschiedung

NovemberFebruarJanuar Mai September

Ausschüsse der StVV

Dezember

HE H-Einbringung

Ortsbeiräte

01.10.-12.10.18

    -12.01.18

26.03.-06.04.18

25.06.-03.08.18

Oktober



 Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-69/2017 

Fachbereich     

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 
28.09.2017 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Ausschuss für Soziales,Tourismus, Welterbe, 
Wirtschaftsförderung und Bauen 

17.10.2017 vorberatend 

Haupt - und Finanzausschuss 18.10.2017 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch 25.10.2017 beschließend 

 
Betreff: 

Antrag der FWG-Fraktion 
Kontaktaufnahme zur Evangelischen Kirchengemeinde zur Abklärung der Voraussetzungen 
für einen evtl. Erwerb des Gebäudes Kita "Am Zauberwald" 
 
Beschlussvorschlag: 

Die FWG-Fraktion beantragt zunächst die Kontaktaufnahme zur Evangelischen Kirchengemeinde, dem 

derzeitigen Träger des Kindergartens „Zauberwald“ auf dem Ranselberg, mit dem Ziel, die Voraussetzungen 

für einen evtl. Erwerb des Gebäudes abzuklären. 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
Sachdarstellung: 

 In das Gebäude wurden seitens der Stadt Lorch noch vor zwei Jahren knapp 300.000,00 Euro in 

den Brandschutz investiert. Spätestens seit der Informationsveranstaltung zur geplanten Schließung 

im Sommer 2018, steht fest, dass der Träger eine Schließung schon länger ins Auge gefasst hat. 

Insofern kann man sich über das Stillschweigen nur wundern, sollte aber jetzt versuchen, den 

erheblichen finanziellen Aufwand von damals nicht umsonst versickern zu lassen. 

 Nach den Kindergärten in Ransel und Espenschied, sollte Lorch keine weitere Schließung 

akzeptieren. Schließlich ist es gerade das Betreuungsangebot der Kleinsten, an dem junge Familien 

u.a. die stets so angestrebte Attraktivität einer Gemeinde bemessen. Der Betrieb sollte fortgeführt 

und das Betreuungsangebot ausgebaut werden. 

 Kooperationsvereinbarungen mit den benachbarten Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz sind zwar 

ein guter Ansatz aber keine nachhaltige Garantie, dass Lorch auf Dauer die gesetzlichen Kita-Plätze 

vorhalten kann. Zu beachten ist, dass die Geburtenrate in Lorch weiterhin in einem Tief steckt, 

während der Trend des restlichen Rheingau-Taunus-Kreises im Mittel wieder zunimmt. 

 Nach wie vor gibt es schwerwiegende Fälle, bei denen Kinder gesundheitlich oder in der 

Entwicklung beeinträchtigt sind und daher in einer kleineren Gruppe wie dem „Zauberwald“ besser 

betreut sind. 

 
 
Anlage(n): 
1. 2017-10-25-Antrag FWG KiTa Zauberwald     



1-1 
 

  Freie Wählergemeinschaft Lorch / Rhein (FWG)  
 
 
 
 
 
Herrn 
Stadtverordnetenvorsteher 
Thomas Krist 
Mark 5 
65391 Lorch 

 

 

ANTRAG 

 

Die FWG-Fraktion beantragt zunächst die Kontaktaufnahme zur Evangelischen 

Kirchengemeinde, dem derzeitigen Träger des Kindergartens „Zauberwald“ auf dem 

Ranselberg, mit dem Ziel, die Voraussetzungen für einen evtl. Erwerb des Gebäudes 

abzuklären. 

 

Begründung: 

 

 In das Gebäude wurden seitens der Stadt Lorch noch vor zwei Jahren knapp 

300.000,00 Euro in den Brandschutz investiert. Spätestens seit der 

Informationsveranstaltung zur geplanten Schließung im Sommer 2018, steht 

fest, dass der Träger eine Schließung schon länger ins Auge gefasst hat. 

Insofern kann man sich über das Stillschweigen nur wundern, sollte aber jetzt 

versuchen, den erheblichen finanziellen Aufwand von damals nicht umsonst 

versickern zu lassen. 

 Nach den Kindergärten in Ransel und Espenschied, sollte Lorch keine weitere 

Schließung akzeptieren. Schließlich ist es gerade das Betreuungsangebot der 

Kleinsten, an dem junge Familien u.a. die stets so angestrebte Attraktivität 

einer Gemeinde bemessen. Der Betrieb sollte fortgeführt und das 

Betreuungsangebot ausgebaut werden. 

 Kooperationsvereinbarungen mit den benachbarten Kindertagesstätten in 

Rheinland-Pfalz sind zwar ein guter Ansatz aber keine nachhaltige Garantie, 

dass Lorch auf Dauer die gesetzlichen Kita-Plätze vorhalten kann. Zu 

beachten ist, dass die Geburtenrate in Lorch weiterhin in einem Tief steckt, 

während der Trend des restlichen Rheingau-Taunus-Kreises im Mittel wieder 

zunimmt. 

 Nach wie vor gibt es schwerwiegende Fälle, bei denen Kinder gesundheitlich 

oder in der Entwicklung beeinträchtigt sind und daher in einer kleineren 

Gruppe wie dem „Zauberwald“ besser betreut sind. 

 

Wir werben für die Unterstützung aller Fraktionen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
Klaus König 
Fraktionsvorsitzender der FWG Lorch 

 

FWG Lorch  
Vorsitzender 
Stefan Gellweiler 
Binger Weg 31 
65391 Lorch/Rhein 
Tel. 06726/9569 
Email: Stefan_Gellweiler@T-

online.de 

 
stellvert. Vorsitzender 
Heinz Willi König 
Kirchstrasse 24 
65391 Lorch/Rhein 
Tel.: 06726/2262 
Email: 
Malerbetrieb-koenig@t-online.de 

 
Fraktionsvorsitzender: 
Klaus König 
Talweg 2 
65391 Lorch/Rhein 
06726/2662 
 
Lorch, 
11. September 2017 



 Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-76/2017 

Fachbereich     

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 
09.10.2017 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt - und Finanzausschuss 18.10.2017 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch 25.10.2017 beschließend 
 

Betreff: 

Antrag der SPD-Fraktion 
Stadt Lorch beschließt Gebührenfreiheit der Kindertageseinrichtungen für Kinder von 3-6- 
Jahren ab 08/18 von täglich 6 Stunden 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Stadt Lorch am Rhein, soll am Programm der 
hessischen Landesregierung zur Abschaffung der Kitagebühren für Eltern von Kindern im Alter von 
3-6 Jahren für täglich sechs Stunden, teilnehmen.  
 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Magistrat damit zu beauftragen,  
sich mit dem Land Hessen (Sozialministerium) in Verbindung zu setzen und falls eine entsprechende 
bilaterale Vereinbarung mit dem Land zu schließen ist, diese zu unterzeichnen.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

 

Sachdarstellung: 

Die drei in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien haben sich in der jüngeren 
Vergangenheit entweder im Landtagswahlkampf (CDU, SPD) und/oder Kommunalwahlkampf (FWG, SPD) 
für die Gebührenfreiheit für Eltern bei Kindertageseinrichtungen in Hessen eingesetzt. Diese Forderung 
wurde im Koalitionsvertrag von 2016 für Lorch ausdrücklich festgehalten.  
 
Die hessische Landesregierung hat Ende August 2017 angekündigt, die Eltern ab dem Kindergartenjahr 
2018 (August 2018) entlasten zu wollen. Den Gemeinden soll die Möglichkeit gegeben werden, auch in den 
ersten beiden Kindergartenjahren die tägliche Betreuung der Kinder in Höhe von sechs Stunden kostenfrei 
für die Eltern anzubieten. Damit können in Ergänzung des Bambiniprogramms, das auch in Lorch umgesetzt 
wird, künftig Kinder im Alter von 3-6 Jahren kostenfrei (für sechs Stunden täglich) die 
Kindertageseinrichtungen besuchen.  
 
Die Stadtverordnetenversammlung ist sich darüber einig, dass auch die Lorcher Eltern von dieser 
Möglichkeit profitieren sollen. Eine Nicht-Teilnahme würde einen weiteren Standortnachteil für Lorch 
bedeuten.  
 
Da es sich entsprechend der Ausführungen der Landesregierung um ein Möglichkeit für Gemeinden und 
damit um keine Pflicht der Gemeinden handelt, soll der Magistrat der Stadt Lorch aktiv die Umsetzung in 
Lorch und -falls nötig- eine entsprechende bilaterale Vereinbarung mit dem Land Hessen betreiben. 
Zuständiges Ministerium ist das Sozialministerium.  

 
 
Anlage(n): 
1. 2017-10-25_SPD_Antrag Gebührenfreiheit für Kindertageseinrichtungen     



SPD Stadtverordnetenfraktion in der Stadt Lorch am Rhein 

Rheinstraße 9  

65391 Lorch am Rhein 

Web: spd-lorch-rhein.de 

Mail: spd-lorch-rhein@gmx.de 

Twitter: SPDLorchRhein 

Facebook: facebook.com/pages/SPDLorchRhein 

Fraktionsvorsitzender  

Sebastian Busch  

Rheinstraße 9 

65391 Lorch 

0174/ 943129 

06726/ 8392696 

sebastianbusch@outlook.de 

Stellv. Fraktionsvorsitzender  

Michael Holdinghausen 

Bächergrund 14 

65391 Lorch 

0174/ 594606 

06726/ 2456 

michael@workersbeercompany.de 

 

 

 

SPD Lorch /RHEINgau ● Rheinstr.9 ● 65391 Lorch am Rhein 

Mailversand z.H. 
Herrn Stadtverordnetenvorsteher 
Thomas Krist 
Markt 5  
65391 Lorch am Rhein 
info@automatenwarenvertrieb.de 
 

Lorch am Rhein, den 07.10.2017 

 

 

 

Antrag der SPD Fraktion: Stadt Lorch beschließt Gebührenfreiheit der 

Kindertageseinrichtungen für Kinder von 3-6 Jahren ab 08/18 von täglich sechs Stunden.  

 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Krist, 

 

hiermit übersende ich Ihnen den folgenden Antrag der SPD Fraktion mit der Bitte um 
Berücksichtigung auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung am 25.10.2017 
 

Beschlussformel: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Stadt Lorch am Rhein, soll am Programm 
der hessischen Landesregierung zur Abschaffung der Kitagebühren für Eltern von Kindern im 
Alter von 3-6 Jahren für täglich sechs Stunden, teilnehmen.  
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Magistrat damit zu beauftragen,  
sich mit dem Land Hessen (Sozialministerium) in Verbindung zu setzen und falls eine 
entsprechende bilaterale Vereinbarung mit dem Land zu schließen ist, diese zu unterzeichnen.  
 
Begründung: 
 
Die drei in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien haben sich in der jüngeren 
Vergangenheit entweder im Landtagswahlkampf (CDU, SPD) und/oder Kommunalwahlkampf (FWG, 
SPD) für die Gebührenfreiheit für Eltern bei Kindertageseinrichtungen in Hessen eingesetzt. Diese 
Forderung wurde im Koalitionsvertrag von 2016 für Lorch ausdrücklich festgehalten.  
 
Die hessische Landesregierung hat Ende August 2017 angekündigt, die Eltern ab dem 
Kindergartenjahr 2018 (August 2018) entlasten zu wollen. Den Gemeinden soll die Möglichkeit 
gegeben werden, auch in den ersten beiden Kindergartenjahren die tägliche Betreuung der Kinder in 
Höhe von sechs Stunden kostenfrei für die Eltern anzubieten. Damit können in Ergänzung des 
Bambiniprogramms, das auch in Lorch umgesetzt wird, künftig Kinder im Alter von 3-6 Jahren 
kostenfrei (für sechs Stunden täglich) die Kindertageseinrichtungen besuchen.  
 
Die Stadtverordnetenversammlung ist sich darüber einig, dass auch die Lorcher Eltern von dieser 
Möglichkeit profitieren sollen. Eine Nicht-Teilnahme würde einen weiteren Standortnachteil für Lorch 
bedeuten.  
 
 

Antrag 2016-2021/ xx der SPD 
Stadtverordnetenfraktion zur Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung am 25.10.2017 

 

mailto:info@automatenwarenvertrieb.de


SPD Stadtverordnetenfraktion in der Stadt Lorch am Rhein 

Rheinstraße 9  

65391 Lorch am Rhein 

Web: spd-lorch-rhein.de 

Mail: spd-lorch-rhein@gmx.de 

Twitter: SPDLorchRhein 

Facebook: facebook.com/pages/SPDLorchRhein 

Fraktionsvorsitzender  

Sebastian Busch  

Rheinstraße 9 

65391 Lorch 

0174/ 943129 

06726/ 8392696 

sebastianbusch@outlook.de 

Stellv. Fraktionsvorsitzender  

Michael Holdinghausen 

Bächergrund 14 

65391 Lorch 

0174/ 594606 

06726/ 2456 

michael@workersbeercompany.de 

 

 

 
Da es sich entsprechend der Ausführungen der Landesregierung um ein Möglichkeit für Gemeinden 
und damit um keine Pflicht der Gemeinden handelt, soll der Magistrat der Stadt Lorch aktiv die 
Umsetzung in Lorch und -falls nötig- eine entsprechende bilaterale Vereinbarung mit dem Land 
Hessen betreiben. Zuständiges Ministerium ist das Sozialministerium.  
 
 
 
Sebastian Busch 
Fraktionsvorsitzender SPD 



 Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-71/2017 

Fachbereich     

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 
04.10.2017 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt - und Finanzausschuss 18.10.2017 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch 25.10.2017 beschließend 

 
Betreff: 

Antrag der SPD-Fraktion 
Prüfung der Erhebung einer Zweitwohnsitzsteuer in Lorch 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Magistrat wird beauftragt, die Erhebung einer Zweitwohnsitzsteuer für den kommenden Haushalt der 
Stadt Lorch am Rhein zu prüfen und die Ergebnisse zum Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
vorzulegen. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
Sachdarstellung: 

Gemäß der Angaben des Bürgermeisters im Rheingau-Echo vom 7. September 2017 zählt die Stadt Lorch 
4.400 Einwohner. Hiervon seien etwa 400 Einwohner in Lorch mit Zweitwohnsitz gemeldet. Für Lorch ist es 
von großem Interesse diese Bürger auch als Bürger mit Erstwohnsitz in unserer Stadt wissen zu dürfen. Ist 
dies doch auch relevant für Zuweisungen.  
Daher möchte die SPD Lorch den Magistrat damit beauftragen zur Haushaltskonsolidierung und Entlastung 
der BürgerInnen mit Erstwohnsitz eine Zweitwohnsitzsteuer für den kommenden Haushalt vorzuschlagen. 

 
 
Anlage(n): 
1. 2017-10-25_SPD_Prüfauftrag Zweitwohnsitzsteuer     



SPD Stadtverordnetenfraktion in der Stadt Lorch am Rhein 
Rheinstraße 9  

65391 Lorch am Rhein 
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Mail: spd-lorch-rhein@gmx.de 
Twitter: SPDLorchRhein 

Facebook: facebook.com/pages/SPDLorchRhein 

Fraktionsvorsitzender  
Sebastian Busch  
Rheinstraße 9 
65391 Lorch 
0174/ 943129 
06726/ 8392696 
sebastianbusch@outlook.de 

Stellv. Fraktionsvorsitzender  
Michael Holdinghausen 
Bächergrund 14 
65391 Lorch 
0174/ 594606 
06726/ 2456 
michael@workersbeercompany.de 

 

 

 

SPD Lorch /RHEINgau ● Rheinstr.9 ● 65391 Lorch am Rhein 

Mailversand z.H. 
Herrn Stadtverordnetenvorsteher 
Thomas Krist 
Markt 5  
65391 Lorch am Rhein 
info@automatenwarenvertrieb.de 
 

Lorch am Rhein, den 12.09.2017 
 
 
 
Antrag der SPD Fraktion: Prüfung der Erhebung einer Zweitwohnsitzsteuer in Lorch 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Krist, 
 
hiermit übersende ich Ihnen den folgenden Antrag der SPD Fraktion mit der Bitte um 
Berücksichtigung auf der Tagesordnung zur kommenden Stadtverordnetenversammlung. 
 
Beschlussformel: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, die Erhebung einer Zweitwohnsitzsteuer für den kommenden Haushalt 
der Stadt Lorch am Rhein zu prüfen und die Ergebnisse zum Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vorzulegen. 
 
Begründung: 
 
Gemäß der Angaben des Bürgermeisters im Rheingau-Echo vom 7. September 2017 zählt die Stadt 
Lorch 4.400 Einwohner. Hiervon seien etwa 400 Einwohner in Lorch mit Zweitwohnsitz gemeldet. Für 
Lorch ist es von großem Interesse diese Bürger auch als Bürger mit Erstwohnsitz in unserer Stadt 
wissen zu dürfen. Ist dies doch auch relevant für Zuweisungen.  
Daher möchte die SPD Lorch den Magistrat damit beauftragen zur Haushaltskonsolidierung und 
Entlastung der BürgerInnen mit Erstwohnsitz eine Zweitwohnsitzsteuer für den kommenden Haushalt 
vorzuschlagen. 
 
 

 
Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

 

 

Antrag der SPD Fraktion: 2016-2021_26 
Antrag zur TOP der 
Stadtverordnetenversammlung am 25.10.2017 
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 Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-72/2017 

Fachbereich     

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 
04.10.2017 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt - und Finanzausschuss 18.10.2017 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch 25.10.2017 beschließend 

 
Betreff: 

Antrag der SPD-Fraktion 
Erhalt der Struktur des hauptamtlichen Bürgermeisters 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch am Rhein sprechen sich für den Erhalt 
des hauptamtlichen Bürgermeisteramts in der Stadt Lorch aus. Die dadurch entstehenden Kosten sollen 
auch in den Folgehaushalten berücksichtigt werden. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
Sachdarstellung: 

Gemäß der Angaben des Bürgermeisters im Rheingau-Echo vom 7. September 2017 beabsichtigt Herr 
Helbing eine weitere Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Lorch am Rhein. Ungeachtet dessen erwähnt Herr 
Helbing die hauptamtliche Stelle des Bürgermeisters im Kontext der Überprüfung der Verwaltungsstrukturen 
im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. Zudem erwähnte er, auch als ehrenamtlicher Bürgermeister zur 
Verfügung zu stehen. 
Die daraus entstandene Unklarheit in der Bevölkerung über die Weiterführung des wichtigsten Hauptamts in 
Lorch sind durch einen klaren Beschluss der Versammlung auszuräumen. 
Die SPD spricht sich klar für den Erhalt der hauptamtlichen Stelle des Bürgermeisters in der Stadt Lorch aus.  

 
 
Anlage(n): 
1. 2017-10-25_SPD_Erhalt des hauptamtlichen Bürgermeisteramts in der Stadt Lorch am Rhein     
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Rheinstraße 9  
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Fraktionsvorsitzender  
Sebastian Busch  
Rheinstraße 9 
65391 Lorch 
0174/ 943129 
06726/ 8392696 
sebastianbusch@outlook.de 

Stellv. Fraktionsvorsitzender  
Michael Holdinghausen 
Bächergrund 14 
65391 Lorch 
0174/ 594606 
06726/ 2456 
michael@workersbeercompany.de 
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Mailversand z.H. 
Herrn Stadtverordnetenvorsteher 
Thomas Krist 
Markt 5  
65391 Lorch am Rhein 
info@automatenwarenvertrieb.de 
 

Lorch am Rhein, den 12.09.2017 
 
 
 
Antrag der SPD Fraktion: Erhalt der Struktur des hauptamtlichen Bürgermeisters 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Krist, 
 

hiermit übersende ich Ihnen den folgenden Antrag der SPD Fraktion mit der Bitte um 
Berücksichtigung auf der Tagesordnung zur kommenden Stadtverordnetenversammlung. 
 
Beschlussformel: 
 
Die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch am Rhein sprechen sich für den 
Erhalt des hauptamtlichen Bürgermeisteramts in der Stadt Lorch aus. Die dadurch entstehenden 
Kosten sollen auch in den Folgehaushalten berücksichtigt werden. 
 
Begründung: 
 
Gemäß der Angaben des Bürgermeisters im Rheingau-Echo vom 7. September 2017 beabsichtigt 
Herr Helbing eine weitere Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Lorch am Rhein. Ungeachtet dessen 
erwähnt Herr Helbing die hauptamtliche Stelle des Bürgermeisters im Kontext der Überprüfung der 
Verwaltungsstrukturen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. Zudem erwähnte er, auch als 
ehrenamtlicher Bürgermeister zur Verfügung zu stehen. 
Die daraus entstandene Unklarheit in der Bevölkerung über die Weiterführung des wichtigsten 
Hauptamts in Lorch sind durch einen klaren Beschluss der Versammlung auszuräumen. 
Die SPD spricht sich klar für den Erhalt der hauptamtlichen Stelle des Bürgermeisters in der Stadt 
Lorch aus.  

 
Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

 

 

Antrag der SPD Fraktion: 2016-2021_27 
Antrag zur TOP der 
Stadtverordnetenversammlung am 25.10.2017 
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